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Name des Betriebs:





�
Betriebsanweisung


Gemäß § 14 GefStoffV�
Stand: 06/2011�
�
Arbeitsbereich:





�
Tätigkeit:


�
�
�
Epoxidharz


                                                                





Gefahren für Mensch und Umwelt





Reizt die Augen, Haut und Atemwege


Direkter Hautkontakt kann Verätzungen verursachen


Einatmen, Verschlucken (Essen, Trinken, Rauchen mit beschmutzten Händen) oder Aufnahme über die Haut, kann zu Gesundheitsschäden führen


Sensibilisierend, kann Allergien hervorrufen


Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe








Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln





Arbeiten nur bei Frischluftzufuhr (Fenster und Türen öffnen)


Von Zündquellen fernhalten! 


Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! Nicht auf heiße Flächen spritzen


Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden, verunreinigte Kleidung wechseln


Nach Zugabe des Härters zügig verarbeiten, da beim Aushärten hohe Temperaturen 


	erreicht werden können.





Augenschutz:		Schutzbrille tragen.


Atemschutz:		In nicht belüfteten Räumen, Filter A 1 (braun) verwenden.


Handschutz:		Schutzhandschuhe aus Nitril oder Butylkautschuk tragen.


Körperschutz:		Arbeitskleidung/Schutzanzug verwenden








Verhalten im Gefahrfall





Berst- und Explosionsgefahr bei Erhitzung! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen


Brandbekämpfung nur mit Persönlicher Schutzausrüstung





Brand:	Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Schaum oder Wasser.


Auslaufen:	 Aufsaugmittel (kein Sägemehl) benutzen.





                                             


Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe





Augenkontakt:	Mit viel Wasser oder Augenspüllösung spülen, Arzt konsultieren


Hautkontakt:	Haut mit Wasser und Seife reinigen. 


Kleiderkontakt:	Stark verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.


Einatmen:		Frischluft zuführen, Arzt konsultieren


Verschlucken:	Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt rufen





Ersthelfer: Herr/Frau .........................................................			             Notruf: 112








Sachgerechte Entsorgung





Nicht in die Kanalisation gelangen lassen


Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden


                                                                 


Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.








____________________               _____________________________


Datum				     Unterschrift des Unternehmers
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